
Philosophische Fakultät der Universität zu Köln 
Antrag auf Reduktion der Lehrverpflichtung 

Antragsteller(in): 

Institut/Seminar: 

Lehrdeputat: ______ SWS (vertraglich festgelegte Lehrverpflichtung) 

Beantragte Reduktion um: ______ SWS 

Zeitraum der beantragten Reduktion: 

von  SoSe/WiSe _______________  bis  SoSe/WiSe ______________ 

Begründung (Kurzbeschreibung der anderweitigen dringenden Dienstaufgaben, aufgrund derer die Lehre reduziert 
wird): 

Angaben zum Ausgleich des wegfallenden Lehrangebots: 
(Veranstaltungen von Kolleginnen oder Kollegen, die für die Studierenden geöffnet werden, ggf. zusätzliche Veran-
staltungen, Lehraufträge o.ä.): 

Köln, den _______________ 

Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers

Der Vorstand des Instituts/Seminars hat den Antrag befürwortet. Die Gesamtlehre im Fach wird nicht beeinträchtigt. 

Köln, den _______________ 

Unterschrift der Geschäftsführenden Direktorin/des Geschäftsführenden Direktors



Antrag auf Reduktion der Lehrverpflichtung 2

Entscheidung des Dekans (wird vom Dekanat ausgefüllt): 

□ bewilligt

Bitte beachten Sie, dass die Zustimmung vorbehaltlich der Sicherstellung des Gesamtangebots der Lehre im Fach 
ausgesprochen wird und keinerlei Auswirkungen auf die Kapazitätsberechnung hat. 

□ abgelehnt

Begründung:

Köln, den _______________ 

Unterschrift des Dekans 

 Unterschreitungen des vertraglich vereinbarten Lehrdeputats, die über den Ausgleich ungerader
SWS-Stunden hinausgehen, müssen vorab (mindestens 6 Wochen vor der geplanten Abweichung)
vom Dekan genehmigt werden.

 Fachinterne Regelungen sind nicht ausreichend.

 Kapazitätsrelevant sind ausschließlich Reduktionen, die vom Rektor ausgesprochen werden, auf-
grund: a) der Wahrnehmung von Leitungsfunktionen (z.B. Rektor/in oder Dekan/in gemäß § 5 Abs. 1
LVV) oder b) der Wahrnehmung der Aufgaben in der unmittelbaren Krankenversorgung (§ 5 Abs. 3
LVV) oder c) einer Schwerbehinderung (§ 5 Abs.4 LVV).

 Alle übrigen Reduktionen müssen entsprechend innerhalb der Lehreinheit ausgeglichen werden, da-
mit das nach Studien- und Prüfungsordnungen erforderliche Lehrangebot gewährleistet bleibt.

Rechtliche Grundlage: Lehrverpflichtungsverordnung NRW (LVV)  
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